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Beitrag von „Seph“ vom 6. Januar 2018 11:47

Du zitierst es letztendlich selber: "Beamtinnen und Beamte haben Anspruch auf Elternzeit ohne
Besoldung in entsprechender Anwendung des § 15 Absatz 1 bis 3 und § 16 des
Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes vom 5. Dezember 2006 (BGBl. I S. 2748) in der
jeweils geltenden Fassung, soweit nachfolgend nichts Abweichendes geregelt ist."

Für verbeamtete Lehrkräfte in NRW ist z.B. anders als im BEEG festgesetzt, dass die Zeiträume
der Elternzeit nicht völlig frei gewählt werden dürfen, sondern dass Beginn und Ende nicht
rechtsmissbräuchlich festgelegt werden dürfen, also insbesondere nicht taggenau Schulferien
ausschließen dürfen, außer es gibt sachgerechte Gründe. Das ist z.B. dann gegeben, wenn der
gesetzliche Höchstanspruch auf Elterngeld innerhalb der Ferien endet, was wiederum i.d.R.
einen Elternzeitantrag nach Lebensmonaten des Kindes bedingt. Andernfalls wird in der Praxis
so verfahren, dass Elternzeitbeginn und -Ende nur mit den Ferien entsprechenden
Zeitabständen von den Ferien genehmigt wird. Übrigens liegt auch hierin eine Besonderheit bei
Beamten, die Freistellung in Elternzeit muss vom Dienstherrn anders als im Arbeitsrecht erst
genehmigt werden.

Und auch zu den Anmeldezeiten finden sich entsprechende Vorgaben bei Bezirksregierungen,
mag sein, dass das untergeordnet durch Erlasse geregelt ist.
(vgl. z.B.: https://www.bezreg-arnsberg.nrw.de/themen/e/elter…_elternzeit.pdf 2.Seite,
Drittletzter Absatz, dort sind die 7/8/13 Wochen aufzufinden)

PS: Sorry für die vielen Edits

1https://www.lehrerforen.de/thread/44971-elternzeit-mann-frau/?postID=423864#post423864
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